
Wald ZH
Protokollauszug
Sitzung des Gemeinderates vom 9. Februar 2026

MILITÄR UND SCHIESSWESEN M1 M1

Schiesswesen, Schiesslärm M1.11

Schiessanlagen M1.11.3

Schiessanlage Neuholz; Technische Erneuerung; Kreditabrechnung zuhanden der Ge- 30

meindeversammlung vom 25.06.2026

Das Wichtigste in Kürze
Jede Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, Schiessanlagen für die ausserdienstlichen militärischen Schiess-
übungen — im Volksmund unter «Obli» bekannt — zur Verfügung zu stellen. Mit Gemeinderatsbeschluss
vom 12. November 2018 wurden CHF 40000.00, und an der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2019
CHF 230000.00 bewilligt. Der bewilligte Gesamtkredit beläuft sich somit auf CHF 270000.00. Die bewil-
ligten Kredite werden netto mit Gesamtkosten von CHF 245123.55 abgeschlossen. Zusätzliche Beiträge
fallen durch das Sportamt Kanton Zürich, Beitrag vom 02.08.2021 von CHF 22000.00 und einem Anteil
der Schützengesellschaft Wald-Laupen, Beitrag vom 29.10.2024 von CHF 24915.70 (für die zusätzliche.
achte Trefferanzeige) an.

Ausgangslage
Die Gemeinde Wald ZH ist Eigentümerin der Schiessanlage Neuholz. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben
(Umweltschutz/Kugelfangsanierung) sowie des technischen Alters der Anlage (Trefferanzeige von 1987)
bestand Handlungsbedarf. Die Gemeindeversammlung bewilligte am 25. Juni 2019 einen Bruttokredit für
die technische Erneuerung. Das Projekt umfasste die Installation von künstlichen Kugelfängen, die Erneu-
erung der elektronischen Trefferanzeigen sowie Lärmschutzmassnahmen. Dabei wurde festgelegt, dass
die Gemeinde die Kosten für sieben Scheiben trägt (gesetzlicher Bedarf), während die Schützengesell-
schaft Wald-Laupen (SG Wald-Laupen) die Kosten für eine achte Scheibe sowie deren Folgekosten über-
nimmt. Die Hauptarbeiten wurden in den Jahren 2020 und 2021 ausgeführt. Die finalen Sicherheitsinstal-
lationen (Sicherheitsblenden), welche für den definitiven Abschluss notwendig waren, wurden im Jahr
2025 realisiert.
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Erwägungen

Projektablauf und technische Umsetzung
Die technische Sanierung konnte erfolgreich umgesetzt werden. Die Installation der elektronischen Tref-

feranzeigen (Sius AG) und der Lärmschutzmassnahmen erfolgte grösstenteils im Jahr 2020. Aufgrund von
Lieferfristen und technischen Abklärungen verzögerte sich die Montage der finalen Sicherheitsblenden

bis ins Frühjahr 2025. Mit den Zahlungen an die Leu + Helfenstein AG sowie die Firma Stalder im Februar
2025 ist das Projekt nun baulich und finanziell abgeschlossen.

Gemeinderat Wald ZH, Bahnhofstrasse 6, Postfach, 8636 Wald ZH, Tel. 055 256 52 77 Seite 2 von 4



Finanzielles Ergebnis
Der bewilligte Gesamtkredit von CHF 270000.00 wurde eingehalten. Die effektiven Gesamtkosten belau-
fen sich auf CHF 245123.55. Dies entspricht einer erfreulichen Kreditunterschreitung von CHF 24876.45
(ca. 9,2 %). Gründe hierfür sind eine straffe Kostenkontrolle sowie tiefere Vergabeergebnisse bei einzelnen
Arbeitsgattungen im Vergleich zum Kostenvoranschlag von 2019.

Kostenbeteiligungen und Einnahmen

Beitrag Sportamt:
Vom Sportamt des Kantons Zürich konnte am 2. August 2021 ein Beitrag von CHF 22000.00 vereinnahmt
werden.

Anteil Schützengesellschaft
Der Kostenanteil der SG Wald-Laupen für die achte Scheibe beträgt effektiv CHF 24915.70. Dieser Betrag
wurde der Gemeinde gutgeschrieben. Aufgrund der finanziellen Situation des Vereins hat der Gemeinde-
rat im April 2025 einem Darlehensvertrag zugestimmt, welcher es dem Verein ermöglicht, diesen Betrag
zinslos über zehn Jahre (bis 2034) zurückzuzahlen. Die Einnahme ist in der Abrechnung jedoch vollum-
fänglich verbucht.

Nettobelastung
Die ursprüngliche Prognose an der Gemeindeversammlung 2019 ging von Nettokosten zu Lasten der
Gemeinde von CHF 201'250.00 aus. Die effektive Nettobelastung beträgt nun: CHF 245123.55 (Ausgaben)
./. CHF 46915.70 (Einnahmen) = CHF 198207.85. Das Projekt schliesst somit auch für den Steuerzahler
günstiger ab als budgetiert.

Kreditabrechnung
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12. November 2018 wurden CHF 40000.00 bewilligt. Am 25. Juni 2019
genehmigte die Gemeindeversammlung Bruttokredit von CHF 230000.00. Auf die teuerungsberechtigte
lndexierung des Kredits gemäss Weisung wurde verzichtet.

Bezeichnung

Technische Erneuerung,
Schiessanlage Neuholz

Bruttokredit Kreditabrechnung Unter-/Überschreitung

270000.00 245123.55 - 24876.45

Anlagekosten 270'000.00 245123.55 - 24876.45

Die Kreditabrechnung weist Ausgaben in der Höhe von CHF 245123.55 aus. Die Kreditunterschreitung
beträgt CHF -24876.45 und entspricht -9.21 %.

Beiträge

Einnahmen Gesamt

Sportamt Kt. Zürich, Beitrag vom 02 August 2021 22000.00
Anteil SG Wald-Laupen vom 29. Oktober 2024 24915.70
Total inkl. MWST 46'915.70
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Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeinversammlung vom 25. Juni 2026 wird der folgende Antrag gestellt:

1.1. Die Kreditabrechnung über die Schiessanlage Neuholz, technische Erneuerung, mit Gesamtkos-
ten von CHF 245123.55 inkl. MWST, sei zu genehmigen.

1.2. Es sei davon Kenntnis zu nehmen, dass der bewilligte Kredit um CHF 24876.45, oder 9,21 %,
unterschritten wurde.

2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, den Antrag zu prüfen und ihr Gutachten zu-
handen der Gemeindeversammlung bis spätestens am 13. Mai 2026 zu erstellen.

3. Mitteilung an
• Rechnungsprüfungskommission
• Ressort Finanzen
• Ressort Sicherheit und Gesundheit
• Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2026

Gemeinderafflald ZH

Ernst/Kilher
depräsident

7,‘,6
6hannes Haller

Stv. Gemeindeschreiber
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